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I M  F O K U S :  S O N D E R P Ä D A G O G I K

Liebe Leserinnen,
liebe Leser

„Heilpädagogik ist Pädago-
gik und nichts anderes.“
(1960) Das schrieb Paul
Moor, der damalige Leiter
des Heilpädagogischen Se-
minars Zürich. Das Beson-
dere an ihr sei, so hatte er
an anderer Stelle erwähnt,
dass die Heilpädagogik

„ihre Arbeit unter erschwerenden Bedin-
gungen zu vollbringen hat. In jedem ein-
zelnen Fall geht es bei ihr wieder darum,
unüberwindliche Schranken anzuerken-
nen, um innerhalb ihrer die noch beste-
henden Erziehungsaufgaben aufzusu-
chen und wahrzunehmen.“ 

Und wie steht es mit der Heil- und Son-
derpädagogik heute?

Wir sind eben daran, den Lernenden mit
besonderem Bildungsbedarf ein neues
Gesicht zu geben, sie selber neu zu se-
hen, unsere Volksschule für alle Kinder
und Jugendliche zu öffnen.

Bisher hatten Betroffene den Status von
Versicherten, die aufgrund eines be-
stimmten Merkmals einer bestimmten
Behindertengruppe zugeordnet wurden
(Legastheniker, Körperbehinderte …).
Damit war dann schon viel erklärt, ins-
besondere auch, wie etwa der schuli-
sche Verlauf sein könnte.

Neu soll in jedem einzelnen Fall geklärt
werden, wie ein Lernender mit besonde-
rem Bildungsbedarf unter den erschwe-
renden Bedingungen am besten unter-
stützt wird. Das erfordert Zusammenar-
beit und Absprachen, die im Nidwaldner
Volksschulgesetz schon 2002 festge-
schrieben wurden. 

Moor erwähnt, “dass zu den besonderen
und erschwerenden Bedingungen, nach
welchen die Erziehung sich zu richten
hat, gerade auch die Zusammenarbeit
mit den anderen Helfern gehört.” 

Das neue Sonderpädagogik-Konkordat
der EDK dient dem Zweck einer gewis-
sen Vereinheitlichung. Das Grundange-
bot wird festgelegt und die Integration in
die Regelschule wird gefördert. Zudem
sollen gemeinsame Instrumente ange-
wendet werden. Die wichtigsten Grund-
sätze sind der öffentliche Bildungsauf-
trag und damit der Abschied vom Versi-
cherungsprinzip, der Vorzug von inte-
grativen gegenüber separativen Lösun-
gen, die Unentgeltlichkeit des Angebots
und der Einbezug der Erziehungsberech-
tigten.
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SONDERPÄDAGOGIK

In diesem Fokus wird ein neues Kapitel
für Sonderpädagogik aufgeschlagen, in
dem die Regelungen aktualisiert und in
die Volksschulverordnung aufgenom-
men werden. Eine Arbeitsgruppe unter
der Leitung der Amtsvorsteherin Vreni
Völkle hat sich mit dem sonderpädago-
gischen Angebot, mit Richtwerten und
Steuerungsmöglichkeiten auseinander-
gesetzt. Die Vorlage wird voraussichtlich
im Herbst in Vernehmlassung gehen. 

Seit einigen Jahren wird Begabungsför-
derung an den Schulen thematisiert. Die
PHZ-Absolventin Barbara Müller, Ennet-
moos, wollte genau wissen, wie die Nid-
waldner Schulen die Begabungsförde-
rung umsetzen. Mit einem Auszug aus
ihrer Bachelor-Arbeit erhalten wir eine
fundierte Übersicht.

Die Sonderschulfinanzierung erfolgt
durch den Kanton, unabhängig davon
ob die Schulung separativ oder integriert
im Rahmen der Gemeindeschule statt-
findet. Aber wer erhält die Unterstüt-
zungsangebote?  

Aus der Heilpädagogischen Schule Nid-
walden ist das Zentrum für Sonderpäda-
gogik (ZSP) geworden. Hier ist ein
eigentliches Dienstleistungszentrum für

die Gemeindeschulen entstanden. Elisa-
beth Alberti, Leiterin ZSP, beschreibt die
Angebote bestehend aus der Heilpäda-
gogischen Schule, der Heilpädagogi-
schen Früherziehung und den Therapeu-
tischen Diensten.

Beat Niederberger, Amt für Volksschulen,
Sonderpädagogik
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Aufgeschlagen wird das neue Kapitel in
der Volksschulverordnung, was nicht
gleichbedeutend ist mit einem neuen
Kapitel für die Schulentwicklung. Die
Fragen nach angemessenen, guten För-
derungsmöglichkeiten für Kinder mit be-
sonderen Bedürfnissen wurden in den
Volksschulen im Kanton Nidwalden im-
mer im Gleichschritt mit der Weiterent-
wicklung von inhaltlichen, personellen
und organisatorischen Anliegen bearbei-
tet. 

In einer praktizierten Pädagogik der Viel-
falt sind Themen von integrativer Förde-
rung ebenso selbstverständlich wie der
Umgang mit unterschiedlichen Bega-
bungen oder Altersgruppen oder Eth-
nien. So war es mehr als ein Gebot der
Zeit, alle Beschlüsse zur Sonderpädago-
gik, welche aus dem vorderen Jahrhun-
dert datieren, einer Überprüfung zu un-
terziehen und nun mit einer aktualisier-
ten Vollzugsregelung in der Volksschul-
verordnung à jour zu bringen. 

Kurze Bestandesaufnahme

Im Volksschulgesetz vom 17. April 2002
ist das Sonderpädagogische Angebot in
Art. 39ff geregelt. In der Volksschulver-
ordnung vom 1. Juli 2003 sind, was des-
sen Umsetzung betrifft, lediglich die
Klassengrösse sowie die Frage der Beur-
teilung festgelegt worden. Weitergehen-
de Bestimmungen wurden im “Beschluss
der Erziehungskommission über schuli-
sche Fördermassnahmen und anerkann-
te sonderpädagogische Massnahmen”
vom 3. November 1992 belassen. Auch

wird im Nidwaldner Gesetzeswerk ein
Einführungsklassenreglement vom 2.
März 1993, ein Reglement über die Auf-
gaben und die Organisation der Klein-
klassen vom 2. März 1993 (Kleinklassen-
reglement) und ein Werkschulreglement
vom 9. Dezember 1998 (NG 312.22)
geführt. Einige dieser Klassentypen wer-
den in der Zwischenzeit nicht mehr ge-
führt und zum Thema Werkschule bean-
tragte die Schulleiterkonferenz im Feb-
ruar 2008 bei der Bildungsdirektion die
Einsetzung einer Arbeitsgruppe, welche
die sonderpädagogischen und integrati-
ven Aspekte sowie die damit verbunde-
nen strukturellen und inhaltlichen Ent-
wicklungen in der Sekundarstufe I prüft
und die notwendigen gesetzlichen
Grundlagen erarbeitet.  Auch die Voll -
zugsverordnung über die Organisation
der Heilpädagogischen Schule vom 4.
September 2001 hinkt der Entwicklung
hintendrein, da die Heilpädagogische
Schule per 2004 in das Amt für Volks-
schulen und Sport integriert wurde. 

Die Schweizerische Erziehungsdirekto-
renkonferenz hat am 25. Oktober 2007
die Interkantonale Vereinbarung über
die Zusammenarbeit im Bereich der
Sonderpädagogik zur Ratifizierung in
den Kantonen verabschiedet. Mit diesem
Sonderpädagogik-Konkordat wurde ein
gesamtschweizerischer Rahmen ge-
schaffen, der einige allgemeine Grund-
sätze und Rahmenbedingungen für die
Umsetzung der Sonderpädagogik sowie
drei gemeinsame Instrumente festlegt.

Neues Kapitel für Sonderpädagogik ist aufgeschlagen



SONDERPÄDAGOGIK

7
Schu lb la t t  N idwa lden  3 /2009

C C C

F

Im
 F

o
ku

s

Das sonderpädagogische Grundange-
bot, so wie es im Sonderpädagogik-Kon-
kordat postuliert wird, umfasst Beratung
und Unterstützung, heilpädagogische
Früherziehung, Logopädie und Psycho-
motorik, sonderpädagogische Massnah-
men in einer Regelschule oder in einer
Sonderschule sowie Betreuung in Tages-
strukturen oder stationäre Unterbringung
in einer sonderpädagogischen Einrich-
tung. All dies bieten die Gemeindeschu-
len und der Kanton Nidwalden bereits
an.

Eine neue Arbeitsgruppe soll die In -
halte klären

Die Bildungsdirektion hat in Anbetracht
dieser Sachlage im August 2008 eine Ar-
beitsgruppe mit einem breiten Mandat
bestückt und damit beauftragt, alle be-
stehenden Regelwerke der Sonderpäda-
gogik auf deren Aktualität hin zu über-
prüfen und Vorschläge für einen zeitge-
mässen Einbau in die bestehende Volks-
schulverordnung zu erarbeiten. 

Die Mitglieder der Arbeitsgruppe waren:

- Vreni Völkle, Vorsteherin Amt für
Volksschulen und Sport (AVS), Vor-
sitz

- Beat Niederberger lic. phil., wissen-
schaftl. Mitarbeiter AVS, Projektlei-
tung

- Tanja Grimaudo, lic. phil., Leiterin
Schulpsychologischer Dienst

- Luzi Berthel, Schulleiter, Stans
- Anita Kempter, Schulpräsidentin,

Stansstad
- Brigitte Küchler, Schulische Heilpä-

dagogin, Stansstad

- Klaus Kayser, Schulischer Heilpäda-
goge, Stans

- Elsbeth Amstad, Lehrerin und Schul-
leiterin Beckenried, Vertretung Päda-
gogische Fachkommission

- Piero Indelicato, Lehrer ORS, Buochs
- Wilfred Grab, Werkschullehrer,

Buochs
Die Arbeitsgruppe hat im Verlauf von
sieben Sitzungen die Inhalte soweit be-
reinigt, dass sie für die Einarbeitung in
die Gesetzesvorlage bereit waren. 

Grundsätzliche Themen der neuen
Volksschulverordnung 

Welches sonderpädagogische Angebot
soll der Kanton Nidwalden bereit stel-
len? Wieviel soll jeweils angeboten wer-
den? Und wie soll das Angebot gesteuert
werden? Im Rahmen dieser Fragen muss-
te die Arbeitsgruppe insbesondere auch
entscheiden, ob Integrative Förderung,
wie sie sich in allen Gemeinden im Kin-
dergarten und an der Primarstufe durch-
gesetzt hat, neu auch an der Orientie-
rungsschule ins Angebot aufgenommen
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wird und ob Werkschul- und Sonder-
schulzuweisungen in die Pool-Steuerung
aufgenommen werden.

Das Angebot in einer Regelschule

Das Angebot der sonderpädagogischen
Massnahmen in einer Regelschuleum-
fasst Integrative Förderung, Logopädie
und Psychomotorik sowie Integrierte
Sonderschulung. Neu werden auch die
Heilpädagogische Früherziehung und
die Massnahmen der Hör- und Sehbe-
hindertenpädagogik festgeschrieben
werden.

Als schulische Fördermassnahmen wer-
den Begabungsförderung und Deutsch
als Zweitsprache erwähnt.

Das Angebot in einer Sonderschule

Die sonderpädagogischen Massnahmen
in einer Sonderschulewerden weiterhin
an der Heilpädagogischen Schule Nid-
walden oder an ausserkantonalen Son-
derschulen sichergestellt.  Die Betreu-
ung in Tagesstrukturen werden durch die
Heilpädagogische Schule Nidwalden

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Beratung und Unterstützung (durch Fachkräfte insbesondere im Behinderungsbereich)

Heilpäd. Früherz.

Logopädie und Psychomotorik

Sonderschulische Massnahmen in einer Regelschule -
integrative Förderung

Integrierte Sonderschulung

Sonderpädagogische Massnahmen in einer Sonderschule

Betreuung in Tagesstrukturen (mit Mahlzeiten, Betreuung und Pflege)
oder stationäre Unterbringung in einer sonderpädagogischen Einrichtung (Internat)

Übersicht über das sonderpädagogische Grundangebot

Die Abbildung zeigt das sonderpädagogische Grundangebot ab Geburt bis zum vollendeten
20. Altersjahr. Heilpädagogische Früherziehung findet weitgehend im vorschulischen Bereich
bis maximal 2 Jahre nach Schuleintritt statt. Logopädie und Psychomotorik werden vorwie-
gend im Kindergarten und Primarschulalter angeboten.
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oder aber durch ausserkantonale Ein-
richtungen angeboten.

Integrative Förderung

In der Integrativen Förderung werden
Lernende mit besonderem Bildungsbe-
darf in den Regelklassendurch Schuli-
sche Heilpädagoginnen und Heilpäda-
gogen unterstützt. Damit sind sämtliche
Massnahmen gemeint, die bis anhin
etwa unter den individuum-zentrierten
Begriffen Lernstörungen (Legasthenie,
Dyskalkulie), schwerwiegende Ver-
haltensauffälligkeiten sowie zusätzlicher
Unterricht in besonderen Fällen (Zuzug
aus anderen Schulverhältnissen; Dis-
pensation während längerer Zeit wegen
Krankheit oder Unfall; vorübergehende
durch schwerwiegende familiäre oder
soziale Probleme, emotional starke Be-
lastungen) oder unter den schulorganisa-
torischen Begriffen Einführungsklasse,
Kleinklasse und Werkschule erfasst wur-
den.

Werkschule

Die Errungenschaften und Vorteile der
Werkschule, sei dies die kleine Klasse,
die wertvolle Ausgestaltung der Bezie-
hungsebene, die individuelle Betreuung
und Unterstützung der Jugendlichen im
Unterricht und auf dem Wege der beruf-
lichen Eingliederung, werden als ausser-
ordentlich wichtig gewürdigt. Die Inte-
grative Förderung von Werkschülerin-
nen und Werkschülern in der Kooperati-
ven oder Integrierten Orientierungsschu-
le wird jedoch als konsequente Fortset-
zung des Konzepts “Integrative Förde-
rung” angesehen. Im Schuljahr 2008/09

besuchten 52 Jugendliche die Werk-
schule. Das waren 3.7 % aller Lernen-
den der Sekundarstufe I. Im laufenden
Schuljahr 2009/10 sind an mehreren
Orientierungsschulen bereits Schulische
Heilpädagoginnen und Schulische Heil-
pädagogen tätig.

Richtwerte und Steuerung

Die Arbeitsgruppe war gefordert, für alle
sonderpädagogischen Angebote Richt-
werte festzulegen. Dies im Interesse der
Sicherung der personellen Ressourcen,
aber auch im Interesse einer verträgli-
chen Steuerung des Angebots. 

Heilpädagogische Früherziehung

Für die Heilpädagogische Früherziehung
wird ein kantonaler Richtwert festgelegt,
welcher auf eine bestimmte Anzahl von
Kindern pro Jahrgang eine Vollzeitstelle
vorsieht. 
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Integrative Förderung

Die Richtwerte für Integrative Förderung
inkl. Begabungsförderung orientieren
sich an der gesamten Schülerzahl einer
Gemeinde. Das Angebot ist für die Schü-
lerinnen und Schüler aller Stufen verfüg-
bar und die Verteilung obliegt den Schu-
len vor Ort. Als Richtwerte werden eine
Unter- und eine Obergrenze festgelegt,
diese wurden der aktuellen Praxis in
Nidwalden entnommen. Somit soll das
in Nidwalden bestehende gute Angebot
auch für die Zukunft gesichert werden. 

Die Steuerung der Ressourcen für die In-
tegrative Förderung orientiert sich am
Pool-Gedanken. Wenn ein Schüler sepa-
riert wird, werden von dieser Schule
auch Ressourcen für die separative
Schulung abgezogen. Wenn also ein
Schüler der Werkschule zugewiesen
wird, bindet er ein vergleichsweise hö-
heres Pensum an Schulischer Heilpäda-
gogik, das der Schule dann nicht mehr
für die Integrative Förderung zur Verfü-
gung steht.

Massnahmen der Sonderschulung (sepa-
rativ oder integriert) werden nicht in die
Pool-Steuerung aufgenommen. Sie gel-
ten als verstärkte Massnahmen und wer-
den eingesetzt, wenn das Angebot der
Schule nachweislich nicht mehr aus-
reicht.

Logopädie und Psychomotorik

Nidwalden hat mit den aktuellen Richt-
werten insbesondere in der Logopädie
eine komfortable Lösung. In kleinen
Gemeinden kann es in der logopädi-
schen Versorgung trotzdem zu Engpäs-

sen kommen, wenn ein oder zwei Kin-
der vorübergehend besonders intensiv
Therapie benötigen oder wenn etwa
durch Zuzug unerwartet hoher zusätzli-
cher Therapiebedarf besteht. In grösse-
ren Gemeinden können solche Schwan-
kungen besser  ausgeglichen werden.
Dabei gilt es zu beachten, dass in den
letzten Jahren - im Unterschied zu allen
anderen Kantonen - kaum mehr Schüler
in Sprachheilschulen eingewiesen wer-
den mussten. Dies interpretiert die Ar-
beitsgruppe auch als Verdienst der guten
logopädischen Versorgung vor Ort und
spricht sich deshalb für die Beibehaltung
der bisherigen Richtwerte aus.  

Vernehmlassung

Selbstverständlich ist weder zu den
Richtwerten noch zu den Inhalten be-
reits das letzte Wort gesprochen. Nach
der redaktionellen Bereinigung der Vor-
lage wird im Herbst die Vernehmlassung
eröffnet. Im Bericht zur Vernehmlassung
wird nicht nur das Vorgehen bei der Er-
hebung aller Richtwerte im Detail erläu-
tert, sondern es werden auch Änderun-
gen oder Neuregelungen im Detail er-
klärt und begründet. Der heutige Zeit-
plan sieht vor, dass die Vorlage spätes-
tens im Frühjahr 2010 für die Verab-
schiedung durch den Regierungsrat be-
reit sein sollte. Bei einem günstigen Ver-
lauf könnten die neuen Regelungen auf
das Schuljahr 2010/11 in Kraft treten.

Vreni Völkle, Vorsteherin Amt für Volksschu-
len und Sport und Beat Niederberger, Sonder-
pädagogik 
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Das Sonderpädagogik-Konkordat ist eine
Folge der Neugestaltung des Finanzaus-
gleichs und bietet nun die Gelegenheit,
die Organisation der Sonderpädagogik
zu vereinfachen. Um die Umsetzung in
den Kantonen zu koordinieren, hat die
Schweizerische Konferenz der kantona-
len Erziehungsdirektoren (EDK) das Son-
derpädagogik-Konkordat ausgearbeitet
und an der Plenarversammlung vom 25.
Oktober 2007 einstimmig verabschie-
det. Die folgenden Kantone sind diesem
Konkordat bereits beigetreten:  OW, SH,
VS, GE, LU, VD und UR. 

Welche Grundsätze sind weglei -
tend für das Konkordat? 

Kantone sind zuständig 

Das Wichtigste ist wohl, dass die Kanto-
ne seit 1. Januar 2008 die gesamte fach-
liche, rechtliche und finanzielle Verant-
wortung für sonderpädagogische Mass-
nahmen tragen. Das betrifft neu den Al-
tersbereich ab Geburt bis 20 Jahre. Die
Invalidenversicherung, die bis Ende
2007 vor allem bei der Sonderschulung
und bei pädagogisch-therapeutischen
Massnahmen wesentlich mitfinanzierte,
hat sich aus der Mitfinanzierung der
Schulung von Kindern und Jugendlichen
zurückgezogen. 

Abschied vom V ersicherungsprinzip 

Lernende mit besonderem Bildungsbe-
darf gelten nicht mehr als Versicherte.
Sie sind Schülerin oder Schüler mit be-
sonderem Bildungsbedarf und dieser be-

sondere Bildungsbedarf wird im Bil-
dungskontext beurteilt. Konkret bedeutet
das, dass ein Schüler mit einer bestimm-
ten Schädigung oder Behinderung an
verschiedenen Schulen durchaus unter-
schiedlich unterstützt werden kann. 

Berechtigte

Kinder und Jugendliche ab Geburt bis
zum vollendeten 20. Lebensjahr, die in
der Schweiz wohnen, haben unter be-
stimmten Voraussetzungen ein Recht auf
angemessene sonderpädagogische
Massnahmen.

Integrative Lösungen sind separati -
ven vorzuziehen

Gemäss der  Vorgabe im Behinderten-
gleichstellungsgesetz vom 13. Dezem-
ber 2002 sollen nach Möglichkeit inte-
grierende Massnahmen den separieren-
den vorgezogen werden. Diese Soll-For-
mulierung gilt unabhängig davon, ob

Das Sonderpädagogik-Konkordat
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das Sonderpädagogik-Konkordat in Kraft
tritt. Eine separative Lösung ist möglich
unter Beachtung des Wohles und der
Entwicklungsmöglichkeiten des Kindes
oder des Jugendlichen sowie unter Be-
rücksichtigung des schulischen Umfel-
des und der Schulorganisation.

Unentgeltlichkeit 

Das Recht auf Unentgeltlichkeit ist - wie
bei der obligatorischen Schule - gewähr-
leistet.

Einbezug der Erziehungsberechtig -
ten

Die Erziehungsberechtigten werden in
den Prozess zur Anordnung der Mass-
nahmen einbezogen.

Vereinheitlichung

Terminologie und Qualitätsstandards
wurden bereits vereinheitlicht und für
die Ermittlung des individuellen Bedarfs
wird ein standardisiertes Abklärungsver-
fahren angewendet, das zur  Zeit ausge-
arbeitet wird.

Beat Niederberger, AVS, Sonderpädagogik

Die Sonderschulung - separativ oder in-
tegriert durchgeführt - gilt nach der EDK-
Terminologie als verstärkte Massnahme.
Davon wird gesprochen, wenn das der
Schule zur Verfügung stehende sonder-
pädagogische Grundangebot für die an-
gemessene Förderung nicht ausreichend
ist. Verstärkte Massnahmen werden dem
Einzelnen zugeschrieben und seit der
Umsetzung der NFA vollumfänglich
durch den Kanton finanziert.

Lernende mit einer geistigen Behinde-
rung oder mit mehrfacher Behinderung
werden durch die Heilpädagogische
Schule Nidwalden unterstützt, sei das
durch das Angebot der separativen Son-
derschulung in der Heilpädagogischen

Separative und integrierte Sonderschulung
und die Finanzierung 

Schule oder durch integrierte Sonder-
schulung im Rahmen der Gemeinde-
schulen. Im Schuljahr 2009/10 werden
16 Lernende mit einer geistigen Behinde-
rung in der Gemeindeschule integriert
unterrichtet. 

Ähnliche Unterstützungsangebote erfol-
gen über die Stiftung Rodtegg für Lernen-
de mit einer Körperbehinderung, über
das Heilpädagogische Zentrum Hohen-
rain für  Lernende mit einer Hörbehin-
derung oder über die Schule für seh-
geschädigte Kinder und Jugendliche in
Baar für Lernende mit einer Sehbehinde-
rung.
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Die Tabelle zeigt die Anzahl Lernende mit einer geistigen Behinde-
rung, die entweder die Heilpädagogische Schule in Stans besuchen
oder als Integrierte Sonderschüler im Rahmen der Gemeindeschulen
unterrichtet werden.

Schuljahr Heilpäd. Schule Gemeindeschule Gesamt
Sep. Sondersch. Integr. Sondersch.

Kn Mä Total Kn Mä Total

2002/03 25 21 46 0 0 0 46
2003/04 26 18 44 0 0 0 44
2004/05 27 16 43 1 0 1 44
2005/06 28 13 41 3 0 3 44
2006/07 29 11 40 4 0 4 44
2007/08 23 14 37 7 0 7 44
2008/09 20 12 32 7 0 7 39
2009/10 19 12 31 12 4 16 47

Lernende mit einer Sprachbehinderung
oder Lernende mit einer Verhaltensstö-
rung können weiterhin separativen Son-
derschulen zugewiesen werden. Die in-
tegrierte Sonderschulung in den Ge-
meindeschulen ist bei diesen beiden
Gruppen nicht vorgesehen, wenn auch
aus verschiedenen Gründen.

Für Lernende mit einer Sprachbehinde-
rung bieten Kanton und Gemeinden ein
hervorragendes Logopädie-Unterstüt-
zungsangebot an, so dass in den letzten
Jahren kaum ein Kind einer Sprachheil-
schule zugewiesen werden musste.

Für Lernende mit einer Verhaltensstö-
rung ist die integrierte Sonderschulung
nicht vorgesehen, weil ein solches Ange-
bot unweigerlich zu einer Etikettierungs-

zunahme führen würde, solange der
Kanton die Kosten für die Sonderschu-
lung vollumfänglich übernimmt.

Beat Niederberger, Amt für Volksschulen,
Sonderpädagogik
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Schülerinnen und Schüler mit besonde-
ren Begabungen, die durch den ordent-
lichen Unterricht nicht genügend geför -
dert werden können und für die das
Überspringen von Klassen nicht ange-
zeigt ist, können in der Regelklasse mit
geeigneter Unterstützung gefördert
werden. Das besagt Artikel 25 des
Volksschulgesetzes. Wie sich diese Ab-
sicht in der Praxis zeigt, das wollte die
Ennetmooserin Barbara Müller genau
wissen, nämlich:  Wie setzen die Nid-
waldner Schulen die Begabungs- und
Begabtenförderung um? Im Rahmen
ihrer Bachelor-Arbeit an der PHZ Lu-
zern hat sie die Konzepte der Gemein-
den studiert und Ende August/Anfangs
September 2008 die Fachpersonen Be-
gabungsförderung anhand eines struk-
turierten Leitfadens befragt. Den ausge-
füllten Fragebogen konnten die Befrag-
ten zwecks Präzisierung ergänzen und
überarbeiten. Im Einverständnis der Au-
torin veröf fentlichen wir hier einen Aus -
zug aus den Ergebnissen.

Konzepte, Ressourcen und Zustän -
digkeiten

Die Konzepte der einzelnen Schulen im
Kanton Nidwalden wurden zu unter-
schiedlichen Zeitpunkten erstellt. Zehn
Gemeinden haben zwischen 2003 und
2007 ein Konzept zur Begabungsförde-
rung entwickelt. Eine Gemeinde hat die
Begabungsförderung in ihrem Konzept
“Integrative Schulform ISF” aufgenom-
men.

Begabungsförderung

In sieben Gemeinden stehen zwei bis
drei Lektionen pro 100 Schülerinnen
und Schüler zur Verfügung. In zwei Ge-
meinden werden zwei Lektionen für die
Begabungsförderung eingesetzt, in einer
Gemeinde können drei Lektionen dafür
eingesetzt werden und in einer Ge-
meinde steht eine Lektion zur Verfü-
gung.

Die Auswahl und Anzahl zuständiger
Personen für die Begabungsförderung ist
im Kanton Nidwalden ziemlich einheit -
lich. Mehr als die Hälfte der Gemeinden
haben nur eine Person, die an der Schu-
le zum Thema Begabungsförderung ar-
beitet. In den anderen Gemeinden arbei-
ten zwei bis fünf Personen pro Schule zu
diesem Thema oder alle zur Zeit ange-
stellten schulischen Heilpädagogen. 

Praktisch alle zuständigen Personen ha-
ben sich entweder freiwillig für diesen
Posten gemeldet oder sie wurden bei der
Anstellung informiert, dass diese Arbeit
in ihren Arbeitsbereich fällt.

Sechs der befragten Personen kreuzten
an, dass der schulische Heilpädagoge
(SHP) für die Begabungs- und Begabten-
förderung zuständig ist. In zwei Gemein-
den sind der SHPund die Klassenlehr-
person gemeinsam oder eine Lehrperson
aus dem Schulhaus für die Förderung
zuständig. In einer Gemeinde über-
nimmt eine Klassenlehrperson im Teil-
pensum die Aufgabe der Begabungsför-
derung.
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Begabungs-/ Begabtenförderung in
den einzelnen Schulfächer n

Die Schulen im Kanton Nidwalden bie-
ten in unterschiedlichen Fächern eine
Begabungsförderung an.

Schulfächer, in denen die Gemeinden
eine Begabungsförderung anbieten:
Deutsch (11), Mathematik (10), M+U
(11), Sport (4), Musik (4), Bildnerisches
Gestalten (9), Sprachen [Englisch, Fran-
zösisch] (4), Technisches Gestalten (5). 

Alle Gemeinden bieten eine Begabungs-
förderung im Fach Deutsch und M+U
an. In 10 Gemeinden findet eine Förde-
rung in der Mathematik statt, in 9 eine
Förderung im Fach Bildnerisches Gestal-
ten.

Die Ergebnisse zeigen auf, dass in den
Fächern Technisches Gestalten, Sport,
Musik und Sprachen deutlich weniger
Angebote einer Begabungsförderung
existieren.

Umsetzung der Begabungförderung 

Die Gemeinden waren sich einig, dass
die Begabungsförderung im Unterricht
statt finden soll und von der Lehrperson
selber geplant werden sollte. Die Fach-
person für Begabtenförderung zeigt den
Lehrpersonen auf, welche Möglichkei-
ten es gibt, begabte Kinder zu fördern,
bringt Ideen und stellt Material zur Ver-
fügung.

Im Kindergarten ist die Begabungs-/ Be-
gabtenförderung im Kanton Nidwalden
sehr unterschiedlich. Oft findet noch
keine spezifische Begabungsförderung
statt. Vereinzelt werden Pull-out angebo-

ten, Lernateliers organisiert, Niveaugrup-
pen gebildet oder mit Vertragsarbeit ge-
arbeitet.

In der Unterstufe wird in erster Linie im
Unterricht gefördert und Pull-out ange-
boten. Auch Compacting und Projektar-
beit wird angewendet. Beim Compac-
ting wird der Basislehrplan gestrafft und
intensiviert. Dadurch soll die Wiederho-
lung von bereits gelerntem Stoff ver-
ringert, die Herausforderung innerhalb
des regulären Unterrichts erhöht und
Zeit für angemessene Enrichment- und
Akzelerationsmassnahmen gewonnen
werden.

In der Mittelstufe 1 wird mit Pull-out An-
geboten oder mit Projektarbeiten gear-
beitet. Die Schülerinnen und Schüler
können das Pull-out in mehreren Fä-
chern, nur in einem Fach oder sogar nur
zu einem Thema besuchen. Als weitere
häufige Angebote werden die Förderung
im Unterricht, Planarbeit (Compacting)
und Lernateliers genannt. Auch die Freie
Tätigkeit / Freiarbeit und Portfolioarbeit
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und Niveaugruppen werden in den
Schulen umgesetzt. 

Die Mittelstufe 2 im Kanton Nidwalden
setzt die Begabungsförderung vor allem
in Projektwochen/Projektarbeit und Pull-
out um. Auch das Compacting und die
Förderung im Unterricht sind häufige
Angebote an den Nidwaldner Schulen.
Zum Teil umgesetzt werden:

C Lernateliers

C Portfolio: Dokumentation über die
Durchführung eines Projektes von der
Themenwahl bis zur Präsentation der Er-
gebnisse. Darin enthalten sind Erfahrun-
gen in Bezug auf Lern- und Arbeitsme-
thoden

C Niveaugruppen und Freie Tätig-
keit/Freiarbeit: Freiarbeit beschreibt eine
Unterrichtsform, die selbständige Aus-
einandersetzung mit Themen und Frage-
stellungen in hohen Mass fordert. Sie
sichert den Lernenden den Freiraum, in
dem sie selbstgewählte Tätigkeiten pla-
nen, organisieren, durchführen und aus-
werten können. Freiarbeit ist als Vorstufe
der Projektarbeit zu verstehen.

Als weitere Fördermassnahmen auf allen
Stufen werden Ressourcenecken (das ist
eine Ecke im Schulzimmer, die in erster
Linie für die Arbeit an eigenständigen
Projekten bestimmt ist), individuelle För-
derpläne für begabte Kinder und Gast-
lektionen in höheren Klassen genannt.

In allen 11 Gemeinden ist das Über-
springen einer Klasse möglich.

Zuweisungsentscheid

Nicht jede Schülerin und jeder Schüler
kann in die Begabungsförderung gehen.
Oft entscheiden mehrere Personen mit,
ob ein Kind eine spezielle Förderung be-
kommen soll oder nicht. 

Folgende Angaben zeigen die Summen
der Gemeinden: Zuweisungsentscheid
durch Klassenlehrperson (11), Heilpä-
dagoge/in (6), Eltern (8), Kind (9), Schul-
psychologe (1), Zuständige Person für
die BGF (2), Schulleitung (2).

Alle befragten Personen stimmten zu,
dass die Klassenlehrperson mitentschei-
den kann, ob ein Kind zur Begabungs-
förderung gehen kann. Die Meinung des
Kindes, der Eltern und des schulischen
Heilpädagogen werden stark berück-
sichtigt. Selten wird der Schul-
psychologe, die zuständige Person für
die Begabungsförderung und die Schul-
leitung bei der Entscheidung
miteinbezogen.

Unterrichtsorte der Begabung-/ Be -
gabtenförderung

Die Begabungsförderung kann an unter-
schiedlichen Orten stattfinden. 

Mögliche Unterrichtsorte, an denen die
Begabungsförderung statt findet:
Klassenzimmer (11), Schulzimmer des
SHPoder der Fachperson BGF (7), Grup-
penraum (6), Draussen (4), Ausserhalb
der Schule (3).
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Evaluation der Begabungs-/Begab -
tenförderung 

In zehn Gemeinden wird die Bega-
bungsförderung evaluiert. Wie die zehn
Gemeinden die Förderung evaluieren,
wird in der folgenden Tabelle beleuch-
tet.

Die Ergebnisse zeigen auf, dass die
Rückmeldungen der Kinder, der Klassen-
lehrperson und der Eltern einen grossen
Stellenwert haben. Oft wird auch das
Gespräch mit dem Schulleiter und inner-
halb der Arbeitsgruppe/ des Teams ge-
sucht und als Evaluationsmöglichkeit ge-
nutzt. Auch der Evaluationsbogen wird
vermehrt eingesetzt. Die folgenden
Aspekte werden nur in einzelnen Schu-
len als Evaluation der
Begabungsförderung durchgeführt. Die
Fachperson Begabtenförderung wertet
die Lernjournale der Kinder aus, sie
nimmt eine eigene Reflexion vor oder
externe Fachpersonen werden befragt.

Zukunftspläne für die Begabungs-/
Begabtenförderung

Die Zukunftspläne der Gemeinden sind
sehr unterschiedlich. Am Stärksten zum
Ausdruck kommt, dass die Lehrpersonen
noch mehr sensibilisiert werden müssen,
was ein binnendifferenzierender Unter-
richt ist, damit sie vermehrt Lernumge-
bungen schaffen, die allen Begabungen
entsprechen. Vier Gemeinden nannten,
dass sie das Konzept evaluieren und
überarbeiten möchten, damit die Bega-
bungs-/ Begabtenförderung vermehrt im
Unterricht statt finden wird. 

Evaluationsmethode Anzahl 
Gem.

Fachperson BGF führt mit der Klassenlehr- 7
person ein Gespräch

Kinder führen ein Journal und die Fachperson 1
BGF evaluiert anhand der Notizen der Kinder

Kinder werden befragt 8

Gespräch mit Eltern. Eltern füllen einen 8
Evaluationsbogen aus

Evaluationsbogen für Kinder, Lehrpersonen 5

Gespräch innerhalb der Arbeitsgruppe / 5
des Teams im Schulhaus

Gespräch mit dem Schulleiter 5

Eigene Reflexion der Fachperson BGF 1

Externe Fachpersonen, die in der Begabten- 1
förderung unterrichtet haben, werden befragt

C C C
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Das Zentrum für Sonderpädagogik an
der Buochserstrasse in Stans hat in den
vergangenen fünf Jahren ein gewaltiges
Wachstum erfahren dürfen, dies bezieht
sich nicht nur auf Personenzahlen son-
dern auf die gesamte Struktur des An-
gebotes. War am selben Ort bis 2002
einzig die Heilpädagogische Schule un-
tergebracht, so sind heute neben der
Schule die Therapeutischen Dienste,
die heilpädagogische Früherziehung
und die Beratung für die integrierte
Sonderschulung in den Gemein-
deschulen untergebracht. Doch der Rei-
he nach:

Zentrum für Sonderpädagogik
(ZSP)

Die Heilpädagogische Schule gibt
es seit 1962

Die Sonderschulung steht Kindern und
Jugendlichen zu, welchen aufgrund des
Abklärungsverfahrens beim Schulpsy-
chologischen Dienst verstärkte Mass-
nahmen zugesprochen werden. Als
Schülerinnen und Schüler der Heilpäda-

gogischen Tagesschule (HPS) werden die
Kinder und Jugendlichen nach heilpäda-
gogischen Grundsätzen und Prinzipien
von fachlich kompetentem und gut aus-
gebildetem Personal individuell geför-
dert. Die individuelle Förderung ist auf
die Fähigkeiten und Möglichkeiten des
einzelnen Kindes und Jugendlichen ab-
gestimmt. 

Das pädagogisch-therapeutische Ange-
bot Logopädie sowie die medizinisch-
therapeutischen Angebote Ergotherapie
und Physiotherapie stehen im Bereich
der Sonderschulung zur Verfügung.

Mittagstisch und Mittagsbetreuung sind
fester Bestandteil der Tagesschule. Sie
ermöglichen die Lernfelder im sozialen
und praktischen Lebensbereich zu er-
weitern.

Den Schulweg bewältigen die Kinder
und Jugendlichen nach Möglichkeit mit
den öffentlichen Verkehrsmitteln. Wo

Grosse Entwicklung in der Sonderpädagogik

SONDERPÄDAGOGIK

Das Portfolio in allen Stufen einführen
und die Projektarbeit regelmässig im
Schulzimmer durchführen, wurden von
sechs Schulen als Ziel genannt. 

Der Austausch im Team zur Begabungs-
/ Begabtenförderung soll laut zwei Schu-
len weiterhin stattfinden.

Drei der befragten Schulen wollen ihr
Nominationsverfahren verfeinern, ver-

bessern und vor allem die Eltern mehr
mit einbeziehen und über die Bega-
bungs-/ Begabtenförderung informieren. 

Barbara Müller, Ennetmoos

Barbara Müller schloss ihre Ausbildung an
der PHZ 2009 ab und unterrichtet ab Schul-
jahr 09/10 als Primarlehrerin in Stansstad. 
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der Transport mit öffentlichen Verkehrs-
mitteln nicht möglich ist, wird er mit
Taxis von der Schule organisiert.

In der Oberstufe werden die Jugendli-
chen für die berufliche Eingliederung
vorbereitet. Ihnen stehen für die Berufs-
bildung entsprechende, von der Invali-
denversicherung anerkannte Ausbil-
dungsinstitutionen zur Verfügung. Ziel
ist es, für die Jugendlichen nach der Aus-
bildung einen Arbeitsplatz in der Privat-
wirtschaft zu finden. Erfreulicherweise
gibt es im Kanton Nidwalden immer
wieder Betriebe, die den Jugendlichen
den Berufseinstieg in der Privatwirt-
schaft ermöglichen.  

Integrierte Sonderschulung

Sonderschulung wird Kindern mit einem
Bedarf an verstärkten Massnahmen aber
nicht nur in der Heilpädagogischen
Schule (HPS) zuteil, sondern wird zu-
nehmend an den Gemeindeschulen in
einer Form der integrierten Sonderschu-
lung organisiert. In solchen Fällen über-
nimmt geschultes Personal der HPS die
Beratung von Schulischen Heilpädago-
gen vor Ort oder erteilt selber einige spe-
zifische Lektionen für diese Kind. Zurzeit
werden 16 Kinder auf diese Art in den
Gemeindeschulen begleitet. 

Heilpädagogische Früherziehung 

Die Heilpädagogische Früherziehung ist
eine sonderpädagogische Massnahme
für Kinder mit Behinderungen, mit Ent-
wicklungsverzögerungen, -einschrän-
kungen oder -gefährdungen ab Geburt
bis maximal zwei Jahre nach Schulein-
tritt. Sie wird mittels Abklärung, präven-

tiver und erzieherischer Unterstützung
sowie angemessener Förderung im fami-
liären Kontext umgesetzt.

Das Angebot der Heilpädagogischen
Früherziehung richtet sich an Familien
im Kanton Nidwalden und ist freiwillig.
Wenn Eltern in der Entwicklung ihres
Kindes Auffälligkeiten feststellen, mel-
den sie ihr Kind zur Entwicklungsabklä-
rung an. Diese kann spontan oder auf
Anregung von Fachstellen erfolgen. Für
die weiterführenden Behandlungen ist
das Einverständnis der Eltern erforder-
lich. Dieses ist eine unumgängliche Vo-
raussetzung für eine wirkungsvolle und
nachhaltige Zusammenarbeit zwischen
der Familie und der Heilpädagogischen
Früherzieherin.

Das Aufgabenfeld der Früherzieherin ist
breit angelegt und beinhaltet die Ent-
wicklungsabklärung des Kindes sowie
dessen Entwicklungsförderung, Beratung
und Unterstützung der Eltern und Zu-
sammenarbeit mit dem professionellen
Umfeld des Kindes.
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Im Zentrum steht die Entwicklung des
Kindes in seiner Familie. Die Abklärung
geschieht mittels pädagogischer und ent-
wicklungspsychologischer Verfahren zur
Ermittlung des Entwicklungsstandes un-
ter Einbezug des Lebensumfeldes des
Kindes. Je nach Alter und Entwicklungs-
thematik findet die Arbeit mit dem Kind
in der Familie oder im Therapieraum des
Zentrums für Sonderpädagogik statt. 

Mit einer ressourcenorientierten Haltung
wird im Spiel und in alltagsbezogenen
Handlungen mit dem Kind einzeln oder
in Kleingruppen gearbeitet. In Zusam-
menarbeit mit den Eltern sucht die Fach-
person nach den besten Lösungen für
eine möglichst optimale Unterstützung
des Kindes. 

Die Heilpädagogische Früherziehung für
den Kanton Nidwalden wird neu seit Ja-
nuar 2009 über das Zentrum für Sonder-
pädagogik organisiert. Vorher bestand
ein Leistungsauftrag mit dem Kanton
Obwalden und der Stiftung Rütimattli.

Therapeutische Dienste

Die Therapeutischen Dienste sind seit
Januar 2005 dem Zentrum für Sonderpä-
dagogik angeschlossen. Der Therapie-
raum ist für die Logopädie in den Schul-
anlagen der Gemeinden integriert. Die
Therapieräume der Psychomotorik sind
zentral im Schulzentrum Turmatt Stans
untergebracht. Im Zentrum für Sonder-
pädagogik an der Buochsertrasse kön-
nen die Therapeutinnen und Therapeu-
ten die Sitzungsräume benutzen, hier
werden auch die Sekretariatsarbeiten ab-
gewickelt. 

Logopädie 

Logopädie ist eine pädagogisch thera-
peutische Massnahme, die weiter geht
als reine Sprachförderung. Sprachthera-
pie setzt eine gezielte Diagnostik von
Sprach- und Kommunikationsstörungen
voraus, arbeitet mit störungsspezifischen
Methoden und setzt bei den individuel-
len Fähigkeiten des Kindes an. Sie findet
in der Regel im Einzelsetting statt.

Das Kind wird auf dem Weg zur optima-
len Verwirklichung seiner sprachlichen
Möglichkeiten geführt und begleitet. Die
Erfüllung der bestmöglichen Bewälti-
gung der kommunikativen Lebensanfor-
derungen ist dabei das Ziel. 

Der Hauptanteil in der logopädischen
Arbeit mit Kindern macht die Therapie
aus. Jedes Kind, das sprachlich auffällig
ist, hat Anrecht auf eine logopädische
Abklärung, der eine Therapie oder Bera-
tung folgen kann. Nicht in jedem Falle
ist dies aber nötig. Wenn die allgemeine
Entwicklung eine Verbesserung ver-
spricht, kann auch das Zuwarten sinn-
voll sein. Eine solche Entscheidung wird
in Absprache mit den Eltern und allen-
falls mit den Lehrpersonen getroffen.

Sprachförderung ist unspezifisch und
wird als eine Entwicklungsbegleitung für
alle Kinder gesehen. Sie erfolgt häufig in
Gruppen und kann von allen Bezugsper-
sonen durchgeführt werden (z.B. im Kin-
dergarten). Sprachförderung kann thera-
peutische Prozesse begleiten und Erfolge
stabilisieren. Die Logopädin kann bei
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Sprachförderprogrammen im KG als Ex-
pertin beratend beistehen.

Psychomotorik-Therapie 

Psychomotorik befasst sich mit der
Wechselwirkung zwischen Wahrneh-
men, Fühlen, Denken, Bewegen und
Verhalten sowie in ihrem körperlichen
Ausdruck.

In der Psychomotorik werden psycho-
motorische Entwicklungsauffälligkeiten,
-störungen und -behinderungen diag-
nostiziert sowie Therapie- und Unter-
stützungsmassnahmen geplant, durchge-
führt und ausgewertet.

Die Psychomotorik versteht also die
kindliche Entwicklung als Einheit von
Bewegen, Erleben, Denken, Fühlen und
Handeln. Die Bewegungen des Körpers,
die Gefühlswelt und das Denken werden
im Erleben des Spiels zueinander in Be-
ziehung gesetzt. Die Psychomotorik
richtet sich an Kinder der Regelschule,
welche in ihrem Bewegungs- und Be-
ziehungsverhalten und damit in ihren
Entwicklungs- und Ausdrucksmöglich-
keiten eingeschränkt sind. 

Fällt ein Kind den Eltern, den Lehrperso-
nen oder anderen Fachleuten auf, kön-
nen die Eltern ihr Kind bei der Psycho-
motorik-Stelle abklären lassen. Das Kind
und die Eltern werden von der Thera-
peutin zur Psychomotorik-Abklärung
eingeladen. Bei Bedarf und mit dem Ein-
verständnis der Eltern wird eine Psycho-
motorik-Therapie durchgeführt.

Das sonderpädagogische Grund -
angebot von 0 - 20 eingebettet in
einer Institution

Durch die Einbettung verschiedener Be-
reiche aus dem sonderpädagogischen
Grundangebot ins Zentrum für Sonder-
pädagogik können die fachlichen Kom-
petenzen der verschiedenen Berufsfelder
optimal genutzt werden. Die Synergien
bedeuten Optimierung in der Qualität
und gewinnen an Bedeutung.

Intra- und interdisziplinäre Zusammen-
arbeit unter Lehrpersonen und Thera-
peuten und Therapeutinnen sind Pflicht
in allen Bereichen und sind institutionell
geregelt. 

Elisabeth Alberti, Leiterin ZSP

Die Illustrationen zum “Fokus” haben Schüle-
rinnen und Schüler der Heilpädagogischen
Schule gezeichnet.


